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Überprüfungspflichten und -befugnisse 

§ 75. (1) Der Landeshauptmann hat Abfallersterzeuger von gefährlichen Abfällen, ausgenommen 
Problemstoffen, Abfallsammler und -behandler regelmäßig angemessen zu überprüfen. Abfallsammler 
und -behandler von gefährlichen Abfällen und Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle sind längstens 
alle fünf Jahre zu überprüfen. Die jeweils zuständige Behörde hat im Rahmen der Überprüfung die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Stammdaten der Abfallbesitzer im Register gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 
und die standortbezogenen Daten im Register gemäß § 22 Abs. 1 Z 2 zu prüfen. 

(2) Die Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen gemäß den §§ 11a, 13 bis 13f, § 13j, den 
§§ 13m bis 13q, § 14b, § 14c, § 15 Abs. 9 und § 69 Abs. 10 und von Verpflichtungen, die durch eine 
Verordnung gemäß § 14 und § 14a betreffend Verpackungen, Altfahrzeuge, Batterien und 
Akkumulatoren oder elektrische und elektronische Geräte festgelegt sind, obliegt der Bundesministerin 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Weiters ist die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie befugt, 
Kontrolltätigkeiten im Zusammenhang mit Angelegenheiten, in denen die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zuständig ist, und im 
Zusammenhang mit den der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie zu übermittelnden Meldungen durchzuführen. 

(2a) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie kann zur Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen nach Abs. 2, insoweit nicht 
Amtssachverständige mit der entsprechenden fachlichen Prüfung beauftragt werden, geeignete 
Prüforgane durch Bescheid bestellen. Als solche kann eine natürliche oder juristische Person bestellt 
werden. Bei Bestellung einer juristischen Person hat diese eine oder mehrere natürliche Personen zur 
Wahrnehmung der Aufgaben für sie zu benennen. In diesem Fall muss jede der benannten natürlichen 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 3 

Personen die Eignung aufweisen. Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der in Abs. 2 angeführten 
Bestimmungen. Die Verrechnung erfolgt auf Grundlage privaten Rechts. 

(3) Entstehen bei der Überprüfung besondere Kosten, insbesondere durch Heranziehung von 
Sachverständigen oder Prüforganen, so können die durch dieses Bundesgesetz verpflichteten Personen 
durch Bescheid der Behörde, welche die Überprüfung vorgenommen hat, zum Ersatz dieser Kosten 
verpflichtet werden, wenn die Überwachung Anlass zur Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
gegeben und zu einer rechtskräftigen Bestrafung geführt hat. 

(4) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes und darauf beruhender Verordnungen 
erforderlich ist, sind 

 1. die mit der Vollziehung betrauten Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, 

 2. Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß § 82, 

 3. Zollorgane im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß § 83 

und die von diesen herangezogenen Sachverständigen und Prüforgane befugt, Liegenschaften und 
Gebäude zu betreten und zu besichtigen, Transportmittel anzuhalten, Behältnisse und Transportmittel zu 
öffnen und zu besichtigen und Überprüfungen vorzunehmen, die notwendigen Auskünfte zu verlangen, 
Einsicht in die notwendigen Unterlagen zu nehmen und die Vorlage der notwendigen Unterlagen, 
einschließlich der Aufzeichnungen des Lagerbestands und der sonstigen Betriebsaufzeichnungen, zu 
verlangen. Allenfalls abgenommene zollamtliche Nämlichkeitszeichen sind durch entsprechende amtliche 
Nämlichkeitszeichen zu ersetzen. Der Eigentümer der Liegenschaft, der Inhaber einer Anlage oder der 
Vertreter dieser Personen ist spätestens beim Betreten der Liegenschaft oder des Betriebs nach 
Tunlichkeit zu verständigen. Ist Gefahr im Verzug und ist weder der Eigentümer der Liegenschaft noch 
der Inhaber einer Anlage oder der Vertreter dieser Personen erreichbar, so genügt die nachträgliche 
Verständigung. Die Behörden, Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Zollorgane und 
Sachverständigen und Prüforgane haben jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des 
Betriebs zu vermeiden. 

(5) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes und darauf beruhender Verordnungen 
erforderlich ist, haben die durch dieses Bundesgesetz verpflichteten Personen oder die Beauftragten dieser 
Personen den mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden und den von diesen 
herangezogenen Sachverständigen und Prüforganen, den Organen der öffentlichen Aufsicht und den 
Zollorganen das Betreten der Liegenschaften und Gebäude, das Öffnen und Besichtigen der Behältnisse 
und Transportmittel zu ermöglichen und den Anordnungen dieser Organe zur Inbetriebnahme oder 
Außerbetriebsetzung und über die Betriebsweise von Maschinen und Einrichtungen zu entsprechen; 
weiters haben die genannten Personen und Personen, in deren Gewahrsame sich die Produkte oder 
Abfälle befanden, einschließlich die gegenwärtigen und früheren Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
von Liegenschaften, auf denen sich derartige Produkte oder Abfälle befinden, die notwendigen Auskünfte 
zu geben, Einsicht in die Unterlagen zu gewähren und die notwendigen Unterlagen, einschließlich der 
Aufzeichnungen über den Lagerbestand und der sonstigen Betriebsaufzeichnungen, vorzulegen. 

(6) Die Behörden und die Organe gemäß Abs. 4 oder die von diesen herangezogenen 
Sachverständigen und Prüforgane sind berechtigt, Proben in einer für Zwecke der Untersuchung 
erforderlichen Menge entschädigungslos zu entnehmen. Sofern es nach der Lage des Falles möglich ist, 
ist eine gleichartige Gegenprobe amtlich verschlossen auszufolgen, außer der Verfügungsberechtigte 
verzichtet darauf. 

(7) Die Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen gemäß 

 1. der Verordnung (EU) Nr. 1179/2012 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von 
Bruchglas gemäß der Richtlinie 2008/98/EG nicht mehr als Abfall anzusehen sind (im 
Folgenden: EU-Abfallende-GlasV), ABl. Nr. L 337 vom 11.12.2012 S. 31, 

 2. der Verordnung (EU) Nr. 333/2011 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von 
Schrott gemäß der Richtlinie 2008/98/EG nicht mehr als Abfall anzusehen sind (im Folgenden: 
EU-SchrottV), ABl. Nr. L 94 vom 08.04.2011 S. 2, und 

 3. der Verordnung (EU) Nr. 715/2013 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von 
Kupferschrott gemäß der Richtlinie 2008/98/EG nicht mehr als Abfall anzusehen sind (im 
Folgenden: EU-KupferschrottV), ABl. Nr. L 201 vom 26.07.2013 S. 14, 

und die Überprüfung von in Österreich tätigen Inhabern einer gleichwertigen Erlaubnis eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Staates, der Vertragspartei des EWR-
Abkommens ist, obliegt der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie. Die Abs. 3 bis 6 sind sinngemäß anzuwenden. 
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(8) Zuständige Behörde für die Marktüberwachung im Bereich der Verordnungen nach § 14 ist die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Bei 
Produkten aus Drittstaaten, die auf den Unionsmarkt gelangen, hat die Zollbehörde diesbezüglich – im 
Rahmen ihres Wirkungsbereiches – nach Maßgabe des Kapitels VII der Verordnung (EU) 2019/1020 
über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 
2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, ABl. Nr. L 169 vom 
25.06.2019 S. 1, mitzuwirken. 
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